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33.Änderung des Flächennutzungsplanes zur Ausweisung einer 
Gemeinbedarfsfläche für die Grundschule III, Würdigung der Stellungnahme 
Landesamt für Denkmalpflege 
 
 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme Landesamt für Denkmalpflege vom 01.04.2026 
 

 



 



 

 
 
Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die genannten Bodendenkmäler liegen 
außerhalb des Geltungsbereichs der Änderung des Flächennutzungsplanes. Auf  der 
vorliegenden Planungsebene der Flächennutzungsplanung ist daher nichts zu veranlassen, 
da sich die Denkmäler außerhalb des Änderungsbereichs befinden und im wirksamen 
Flächennutzungsplan bereits nachrichtlich aufgeführt werden. 
Die Vorgaben des Art. 7 BayDSchG gelten aber unabhängig vom Bauleitplanverfahren. Im 
Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens bzw. der Bauantragsstellung wird 
eine Abstimmung mit der Unteren Denkmalbehörde gesucht werden. Sollte wegen des 
Nahbereichs zu den genannten Bodendenkmälern eine denkmalrechtliche Erlaubnis 
erforderlich sein, wird diese bereits im Vorfeld des Bauantrags beantragt. 
 



Diskussionsverlauf:  
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung entsprechend dem Sachvortrag. Eine Änderung 
der Änderung des Flächennutzungsplanes ist nicht zu veranlassen.  
 
 
 
Beratungsergebnis: 
 

 
Abstimmungs- 

Ergebnis 
 

 
 

: 

zugestimmt abgelehnt lt. Beschlussvor-
schlag 

Abweich. Beschluss 
(Rücks.) 

 
 
 
 
 
 
 


